Antrag auf Eintragung

in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse für den Ausbildungsberuf

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung |     |

Ausbildungsvertrag zwischen dem Ausbildenden                                     und der/dem Auszubildenden

	Name und Anschrift der ausbildenden Einrichtung

     |
Ausbildender

|     |

Straße, Nummer

|     |

PLZ, Ort

|Herr / Frau       |

(zuständige/r Sachbearbeiter/in)

|     /                  |
Telefon

|     |

E-Mail
	Name und Anschrift der/des Auszubildenden

|     |

Name, Vorname

|     |

Straße, Nummer

|     |

PLZ, Ort

|     |                      |     |

Geburtsdatum                                Geburtsort
|     |                           Gesetzl.        |  |     |  |      |  |    |  |                

Staatsangehörigkeit                              Vertreter       Eltern       Vater        Mutter   Vormund

|     |

Namen, Vornamen der gesetzl. Vertreter

	Name und Anschrift der Ausbildungsstätte

|     |

Ausbildungsstätte

|     |

Straße, Nummer

|     |

PLZ, Ort

|Herr / Frau       |

(Ausbilder/in)

|          _____       |    
geboren am                          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art der fachlichen Eignung (Berufsausbildung u. arbeits- u. berufspädagogische Kenntnisse)

|       |                    |       |

Telefon                                           E-Mail


	|     |

Straße, Nummer

|     |

PLZ, Ort

Schwer behindert   |  |     |  |  wenn ja, Grad der Behinderung   |     |

                                nein           ja             (Nachweis beifügen!)

Wichtiger Hinweis

Diese Meldung ist sofort nach Abschluss des Ausbildungs-vertrages vollständig der Bezirksregierung Köln, Dezernat 48.07, 50606 Köln zu übersenden. Dieser Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle Anlagen vollständig beigefügt sind.



	Schulabschluss                              |  |                |  |               |  |                |  |               |  |              |  |            |  |             |  |           |  |                                                     
der/des Auszubildenden                ohne                 Haupt-          Realschul-/            Hoch-             Fachhoch-       Schulisches          Berufs-              Berufs-            Sonstige

                                                                   Hauptschul-            schul-         gleichwertiger          schul-               schul-            Berufsgrund-          fach-           vorbereitungs-

                                                                    abschluss           abschluss        Abschluss              reife                  reife              bildungsjahr         schule                  jahr

Zuständige Berufsschule  |     |

bitte ankreuzen:

Maßnahmen außerhalb Ausbildungsstätte, z.B. Praktika, sind im betrieblichen Ausbildungsplan vermerkt            |     |
     |     |

                                                                                                                                                                                                                                                Ja                       Nein

                                   


1. Es wird bestätigt, dass

a)  in der Ausbildungsstätte Vorsorge getroffen ist, dass die Ausbildung nach dem Ausbildungsberufsbild, dem Berufsausbildungsvertrag und dem beiliegenden  Ausbildungsplan 

     durchgeführt wird;

b)  die Ausbildungsstätte - ggf. zusammen mit den im Berufsausbildungsvertrag aufgeführten Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte - Gewähr dafür bietet, dass 

     die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem Ausbildungsberufsbild und dem Ausbildungsrahmenplan in vollem  Umfang vermittelt werden können;

c)  in der Person der oder des Ausbildenden und der bestellten Ausbilderin oder des bestellten Ausbilders keine Gründe 
liegen, die der Ausbildung im Sinne des Berufsbildungs-

     gesetzes oder anderer einschlägiger Vorschriften entgegen stehen, insbesondere kein Verbot, Jugendliche zu beschäftigen.

2.
Dder Ausbildende nimmt davon Kenntnis, dass

a) wesentliche Änderungen des Berufsausbildungsvertrages der  Bezirksregierung Köln unverzüglich angezeigt werden müssen (auch Adressänderungen!);

b) die Eintragung gelöscht werden muss, wenn die ärztliche Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung nach § 33 Abs. 1 JArbSchG nicht spätestens 14 Monate seit Beginn 

     der Berufsausbildung zur Einsicht vorgelegt worden ist;

 c) die Eintragung gelöscht werden muss, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen und Eignungsmängel nicht behoben werden können.

Folgende Anlagen sind beigefügt: 

|  |     Drei Ausfertigungen des Berufsausbildungsvertrages

|  |     Eine Ausfertigung des Ausbildungsplanes 

         (= sachliche und zeitliche Gliederung nach BBiG)

|  |     Kopie des letzten Schulzeugnisses der zuletzt besuchten Schule

|  |     Ärztliche Bescheinigung nach § 32 Abs. 1 JArbSchG
                ______________________________________________________









Rechtsverbindliche Unterschrift der Behörde / Stempel
